
Wettbewerbsregeln für den Landesentscheid Handmähen am 27. Juni 2021 
(Stichtag für die Alterskategorien ist jeweils der 01.01.2021) 
 
Kategorie Größe Wettbewerbsgeräte 
Herren unter 20 Jahre (inkl. Jg. 2002) 5x5m Sensenblatt max. bis 90 cm 
 
Allen Mähern der Kategorie „Herren unter 20 Jahre“ zwischen Jg. 2007 und 2011 wird als Bonus von der Gesamtmähzeit für 
jedes Lebensjahr unter 15 zwei Sekunden/Jahr Zeitbonus abgezogen. 

Damen  5x5m Sensenblatt max. bis 90 cm 
 
Allen Mäherinnen der Kategorie „Damen“ die älter als Jahrgang 1971 sind, werden als Bonus von der Gesamtmähzeit 0,5 
Sekunden/Jahr abgezogen.    

Herren über 20 Jahre 5x5m Sensenblatt max. bis 90 cm 

Damen Spezial  5x7m Sensenblatt nach Wahl 

Herren Spezial 5x10m Sensenblatt nach Wahl 

 
Wettbewerbsgeräte 
 
Zum Wettbewerb ist jede Art von Sense, Sensenhalterung und jede Art von Wetzstein zulässig, die von den Teilnehmern selbst mitzubringen sind. 
Die Wettbewerbsgeräte müssen ausreichend geschützt sein. Für etwaige Unfälle haftet jeder Teilnehmer selbst. 
 
Parzellen 
 
Jede Parzelle ist mit einer Parzellennummer gekennzeichnet und rundherum mit ca. 1 Meter breiten Streifen ausgemäht. Am Wettbewerbstag zieht 
der Teilnehmer seine Startnummer, welche auch gleichzeitig seine Parzellennummer ist. Bei der Voranmeldung werden die Starter in die 
verschiedenen Kategorien aufgeteilt, aus denen sie dann ihre Startnummern ziehen. 
 
 
 



 
Ablauf des Wettbewerbes 
 
Es treten jeweils mehrere Teilnehmer (max. 5) zugleich zum Wettbewerb an. Vor dem Startsignal muss die Sense vor dem Teilnehmer am Boden 
liegen. Auf das gegebene Startsignal beginnt der Teilnehmer an einer von ihm selbst ausgewählten Ecke zu mähen. Es bleibt jedem Mäher 
überlassen, ob er die Parzelle im Kreis herum oder in Streifen abmäht. Wetzen während des Bewerbes ist nur durch den Teilnehmer selbst erlaubt 
(ausgenommen sind Damen). Hat der Teilnehmer seine Parzelle fertig gemäht, hebt er die Hand und ruft „fertig“, worauf die Zeitnehmung gestoppt 
wird. Die Sense muss jeder Teilnehmer in seinen Händen behalten. Das Wegschleudern der Sense ist verboten und wird mit Disqualifikation bestraft.  
 
Zeitnehmung 
 
Auf jeder Parzelle amtieren 2 Zeitnehmer, deren Stoppungen in ein Zeitprotokoll eingetragen werden. Differieren die gestoppten Zeiten, so wird der 
Durchschnitt daraus berechnet. Die Zeitnehmung erfolgt auf hundertstel Sekunden. 
 
Jury 
 
Die Jury besteht aus 3 Voneinander völlig unabhängigen Personen. Die Jurymitglieder verfügen schon über mehrjährige Erfahrung als Jury im Mähen 
und wurden von der Landjugend Vorarlberg nominieret. Bei Streitfällen entscheidet die Jury und diese Entscheidungen können nicht mehr 
angefochten werden. 
 
Aufgaben der Jury 
 

 Inspektion des Wettbewerbsgeländes 
 Ausscheiden von Parzellen  
 Sauberkeitsbewertung 
 Zuweisen von Ersatzparzellen  
 Entscheidung über Beschwerden und Regelverstößen 
 Bestrafung von Regelverstößen 

 
Sauberkeit  
 
Die Bewertung der Sauberkeit erfolgt durch die Jury. Dabei wird das Mähgut von der Parzelle entfernt. Es werden Sauberkeitsnoten von 0 (sehr 
sauber) bis 4 (sehr schlecht) mit Zwischennoten 0,5 1,5 2,5 und 3,5 bewertet. Die Notensumme der Jury wird mit einem Zeitfaktor multipliziert und zur 
Mähzeit addiert, dies ergibt die Gesamtzeit. Der Zeitfaktor wird vor Beginn des Bewerbes von der Jury durch Besichtigung und abmähen einer 
Probeparzelle festgelegt. 



 
Ersatzparzelle 
 
Stellt sich heraus, dass eine Parzelle größere Unregelmäßigkeiten hat, bei Bruch der Sense oder bei Ausfall der Zeitnehmung kann eine 
Ersatzparzelle angefragt werden. Hierbei gilt allerdings: Ausschließlich die Jury kann entscheiden, ob eine Ersatzparzelle vergeben wird! 
 
Betreten der Wettbewerbsparzelle 
 
Das Betreten der Wettbewerbsparzelle nach Ende der Mähzeit ist nur dem betreffenden Teilnehmer, der Jury, den Zeitnehmern und den Hilfskräften 
zum abrechen gestattet. Jeder Versuch nach Ende der Mähzeit die Sauberkeit der abgemähten Parzelle zu verändern, ist ein Verstoß gegen die 
Wettbewerbsregeln und wird mit einer Disqualifikation bestraft.  
 
Haftung 
 
Die Teilnahme ist auf eigene Gefahr. Für Schäden kommt der Veranstalter nicht auf. 
 
Covid-19 
 
Die Veranstaltung musste vorab bei der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn angezeigt werden. 
Dabei haben wir uns verpflichtet, folgende Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten: 
 

a. Es werden nur Personen zugelassen, die einen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen: Die Nachweise sind für 
Kontrollen während der gesamten Veranstaltung bereitzuhalten. 

 Nachweis einer negativen Testung auf SARS-CoV2 (PCR-Test nicht älter als 72 Stunden / Antigentest einer Teststation, einer 
Apotheke oder sonstigen befugten Stelle nicht älter als 48 Stunden / offiziell registrierter Selbsttest nicht älter als 24 Stunden)  

 Ärztliche Bestätigung über abgelaufene COVID-19-Erkrankung oder Absonderungsbescheid auf Grund einer Erkrankung 
(nicht älter als 180 Tage)  

 Nachweis über eine positive Testung auf neutralisierende Antikörper (nicht älter als 90 Tage)  
 Impfnachweis (ab dem 22. Tag nach Erstimpfung, wenn diese nicht länger als 90 Tage zurückliegt / nach der Zweitimpfung: 

Erstimpfungstermin ist nicht älter als 270 Tage. Dieser Gültigkeitszeitraum gilt auch für Impfstoffe die für eine einmalige Impfung 
zugelassen sind)  

b. Kontaktdatenerhebung von Personen die sich voraussichtlich länger als 15 Minuten am Ort der Zusammenkunft aufhalten: Vor- und 
Familienname, Tel-Nr. und wenn vorhanden E-Mail-Adresse; bei Personen aus einem Haushalt von einer volljährigen Person; inklusive 
Datum und Uhrzeit des Betretens und des Ortes der Zusammenkunft.  

c. Datenschutz: Die Daten sind vor unbefugtem Zugriff bzw. Einsicht zu sichern und nach 28 Tagen zu löschen.  



d. Konsumationsverbot: Im Freiluftbereich dürfen bei Zusammenkünften ohne zugewiesene Sitzplätze Speisen ausgegeben und Getränke 
ausgeschenkt werden, es gelten die Gastronomieregelungen. (Besuchergruppen max. 8 Pers. indoor, max. 16 Pers. outdoor, zzgl 
Minderjähriger). 

e. Abstandspflicht: Gegenüber haushaltsfremden Personen 1 m.  
f. FFP2-Maskenpflicht: Diese gilt nicht mehr im Freiluftbereich.  


